
 

 

 

Markt Dinkelscherben 

 
 
 

 

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll 

über die öffentliche Sitzung des Bau-, Umwelt- und Energieausschusses  

vom 08. Oktober 2024 

 

TOP 2. 

Wohnbaugebiet Ettelried – Bebauungsplan-Nr. 62 
Abwägung zur Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung  

der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 

 
 
Sachvortrag: 

 

Öffentliche Auslegung in der Zeit vom 02.08. bis 03.09.2024 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange:  Anschreiben vom 23.07.2024 

      Stellungnahmen bis 03.09.2024 

 

I. Folgende Behörden wurden am Verfahren beteiligt und haben sich entweder nicht geäußert oder keine 

Stellungnahme abgegeben: 

 

- Bayernetz GmbH, München – Rückmeldung eingegangen: 23.07.2024 

- Deutsche Telekom AG/F-Com, Gersthofen-Hirblingen – Rückmeldung eingegangen:    

  23.07.204 

- Amt für ländliche Entwicklung – Rückmeldung eingegangen: 30.07.2024 

- Markt Ziemetshausen – Rückmeldung eingegangen: 30.07.2024 

- Gemeinde Kutzenhausen – Rückmeldung eingegangen: 23.07.2024 

- Markt Zusmarshausen – Rückmeldung eingegangen: 02.08.2024 

- Schwaben Netz GmbH – Rückmeldung eingegangen: 05.08.2024 

- vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, eingegangen: 29.08.2024 

 

II. Folgende Behörden wurden am Verfahren beteiligt und haben Stellungnahmen abgegeben: 

Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen, eine Änderung der Planung bzw. des Textteiles ist 

nicht veranlasst: 

 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, eingegangen: 20.08.2024 
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Würdigung der Stellung Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Der Markt Dinkelscherben ist sich darüber bewusst, dass durch die Umsetzung der vorliegenden 

Bauleitplanung landwirtschaftliche Flächen zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Der Markt 

Dinkelscherben hat alternative Flächen und vorhandenen Innenentwicklungspotentiale zur Umsetzung 

überprüft (s. Bedarfsprüfung). Die Überprüfung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Alternativflächen und 

Innenentwicklungspotentiale nicht zur Verfügung stehen.  

 

Gleichzeitig besteht im Markt Dinkelscherben ein hoher Bedarf an Wohnbauflächen. Im Demographie-

Spiegel des Bayerischen Landesamtes für Statistik (Stand 2021) wurde die zukünftige 

Bevölkerungsentwicklung im Markt Dinkelscherben ermittelt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bevölkerung 

im Markt Dinkelscherben bis zum Jahr 2039 um rund 400 Einwohner zunehmen wird. Insgesamt kann 

festgestellt werden, dass für den Markt Dinkelscherben ein Wohnbaulandbedarf für das Jahr 2039 von rund 

11,7 ha besteht.  

 

Die Belange der die Landwirtschaft (Nutzung der Böden) und die Belange des Wohnbaulandbedarfes 

werden gegenübergestellt. Der Markt Dinkelscherben entscheidet sich für die Umsetzung von 

Wohnbauland, um seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und sich 

weiter entwickeln zu können. Auch wenn dies ein Verlust an guten landwirtschaftlichen Böden bedeutet.  

 

Beschlussvorschlag - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung nicht zu ändern.  

 

- Amt für Breitband, Digitalisierung und Vermessung, eingegangen 20.08.2024 

„Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen  

- Koordinatengenauigkeit: 
Im Planungsgebiet weisen nach unseren Unterlagen einige Grenzpunktkoordinaten hohe 
Standardabweichungen (< 0,30 m) auf und entsprechen nicht heutigen Genauigkeitsanforderungen. 
Dies betrifft hauptsächlich Grenzpunkte, die z.B. im Rahmen von früheren Flurbereinigungsverfahrens 
bestimmt worden waren. Vor Planung und Bau von Grenzeinrichtungen oder grenznahen Bauwerken 
wird daher eine amtliche Grenzfeststellung und -abmarkung der Umfangsgrenzen empfohlen.  

- Breitbandausbau: 

Ein wesentliches Qualitätskriterium für die künftige Nutzung der überplanten Flächen ist eine 

zukunftsfähige, hohe Breitband-Versorgung (i.d.R. mit Glasfaser). Im Zuge anstehender 

Tiefbauarbeiten sollte die entsprechende Infrastruktur - mindestens Leerrohre - geschaffen werden. 

Informationen zum Bayerischen Förderprogramm, zur Kofinazierung des Bundesprogramms finden 

Sie unter https://www.schnelles-internet.bayern.de/ Für konkrete technische Fragen sind z.B. 

Beratungsfirmen oder Telekommunikationsnetzbetreiber zuständig. 

- Sonderung: 
Darüber hinaus darf ich Sie in dem vorliegenden Fall auf die Möglichkeit zur Durchführung einer 

https://www.schnelles-internet.bayern.de/
https://www.schnelles-internet.bayern.de/
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Sonderung hinweisen: Die Sonderung führt i.d.R. auf schnellem Weg zu bebaubaren und 
veräußerbaren Flurstücken. 
Im Interesse der effizienten Durchführung großflächiger Siedlungs- und Baumaßnahmen kann das 
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) Augsburg noch vor der amtlichen 
Vermessung und Abmarkung eine Zerlegung nach Plan durchführen, d.h. mittels vorausberechneter 
Festlegungsmaße der Grenzpunkte neue Flurstücke bilden und über Fortführungsnachweise in das 
Grundbuch eintragen lassen.  
Private Vermessungsbüros mit ausreichender Qualifizierung ("verantwortlicher Sachverständiger für 
Vermessung") sorgen im Rahmen der begleitenden Projektbetreuung für einen ordnungsgemäßen 
und lagerichtigen Ausbau gemäß den Planungsgrenzen und somit für eine Vermeidung nachträglicher 
Grenzkorrekturen.  
Dieses Verfahren wird als „Sonderung“ bezeichnet.  

Falls bei dem vorliegenden Projekt grundsätzliches Interesse an der Durchführung einer Sonderung 
besteht, setzen Sie sich bitte mit dem ADBV Augsburg in Verbindung.“ 

 

Würdigung - Amt für Breitband, Digitalisierung und Vermessung 

Koordinatengenauigkeit:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Dem Vorschlag der Fachstelle wird gefolgt. Im Rahmen der 

Erschließungs- und Ausführungsplanung wird eine amtliche Grenzfeststellung und -abmarkung der 

Umfangsgrenzen durchgeführt. 

 

Da dies im Zuge der Erschließungs- und Ausführungsplanung geschieht, ist eine Änderung des 

Bebauungsplanes nicht erforderlich. Die Planung des Bebauungsplanes basiert auf einer aktuellen ALKIS-

Datei. 

 

Breitenbandausbau / Sonderung: 

Die Hinweise zum Breitbandausbau und zur Sonderung werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung 

des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich, da Versorgungsflächen bereits vorgesehen sind und die 

Telekommunikationsnetzbetreiber im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung an der Planung beteiligt 

wurden.  

 

Beschlussvorschlag - Amt für Breitband, Digitalisierung und Vermessung 

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung nicht zu ändern.  

 

- LEW-Verteilnetz GmbH, Günzburg, eingegangen: 29.08.2024 

 
„vielen Dank, dass Sie uns über die Planungen informiert haben.  
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 62 „Im Grund, Ettelried - Flurnummer 140“ in der 
Fassung vom 09.07.2024 haben wir keine Einwände. 
 
Den in der Planzeichnung vorgesehenen Standort für eine geplante 20-kV-Transformatorenstation 
nehmen wir bei Bedarf gerne an. 
 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.“ 

 

Würdigung der Stellung LEW-Verteilnetz GmbH, Günzburg 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 

 

Beschlussvorschlag- LEW-Verteilnetz GmbH, Günzburg: 

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung nicht zu ändern.  

 

2a 7 7 : 0 B e s c h l u s s : 
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Der Bau-, Umwelt- und Energieausschuss nimmt die Stellungnahmen 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 20.08.2024 

- Amt für Breitband, Digitalisierung und Vermessung vom 20.08.2024 

- LEW-Verteilnetz GmbH, Günzburg vom 29.08.2024 

zur Kenntnis. Eine Änderung der Planung bzw. des Textteiles ist nicht veranlasst.  

 

III. Folgende Behörden wurden am Verfahren beteiligt und haben Stellungnahmen abgegeben, die wie 

folgt berücksichtigt werden: 

 

- Regierung v. Schwaben, eingegangen: 14.08.2024 

- Regionaler Planungsverband, eingegangen: 23.08.2024 

(schließt sich der Stellungnahme der Regierung v. Schwaben voll inhaltlich an) 
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Würdigung zur Stellung der Regierung von Schwaben / Regionaler Planungsverband 

 

Stichpunkt Prüfung Vorgaben des LEPs 

Der Forderung der Fachstelle wird gefolgt. Es werden die Vorgaben des LEPs anhand der Auslegungshilfe 

überprüft und entsprechend ergänzt. Der Markt Dinkelscherben hat sich mit dem bestehenden Bedarf und 

den vorhandenen Innenentwicklungspotentialen auseinandergesetzt. Wie aus der Begründung zu 

entnehmen ist, kann der Markt Dinkelscherben nachweisen, dass keine geeigneten Alternativflächen zur 

Verfügung stehen und der Markt auf die Innenentwicklungspotentiale keinen Flächenzugriff hat. Um den 

bestehenden Wohnbaulandbedarf zu decken, sollen Bauflächen durch eine Neuausweisung geschaffen 

werden. Diese Vorgehensweise entspricht die des Landesentwicklungs-programmes, da Ausnahmen 

zulässig sind, wenn Innenentwicklungspotentiale, die vorrangig zu nutzen sind, nicht zur Verfügung stehen.  

 

Es haben Abstimmungen mit der Regierung von Schwaben stattgefunden. Der Markt Dinkelscherben hat 

der Regierung von Schwaben die ermittelten Innenentwicklungspotentiale dargelegt. Dabei wurde 

aufgezeigt, welche Flächen im Rahmen der Ermittlung bestehender Flächenpotenziale von der Gemeinde 

überprüft wurden und welchen Gemeindeteilen diese zuzuordnen sind. Die Flächengrößen können aktuell 

aus technischen Gründen nicht von der Gemeinde ermittelt werden. Die Beauftragung eines externen Büros 
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würde den zeitlichen und auch den wirtschaftlichen Rahmen sprengen. Der Markt wird gegenüber der 

Regierung jedoch noch folgende Nachweise liefern: 

 

Für den Ortsteil Ettelried konnte folgendes ermittelt werden: 

 

Gesamte Bauflächen: 16,54 ha (bebaubarer Innenbereich, Bebauungsplan, FNP) 

Davon unbebaut: 0,46 ha 

 

Für das gesamte Gemeindegebiet wurden die im Jahr 2012 ermittelten, freien Bauflächen aktualisiert. 

Daraus ergibt sich folgendes: 

 

Baulücken 2012  206 Grundstücke, teils auch Teilgrundstücke, da bereits bebaut 

Zwischenzeitl. bebaut bzw.  

Bauantrag genehmigt:   46 Grundstücke 

 

Seit dem Jahr 2012 wurden Bebauungspläne erlassen: 

 

1. Wohnbaugebiet Erw.Baumgärtle-Ost: 24 Bauplätze, davon 22 bebaut (Rechtskraft 2015) 

2. Wohnbaugebiet Grünenbaindt: 9 Bauplätze, davon 8 bebaut (Rechtskraft 2017) 

3. Wohnbaugebiet Breitenbronn: 20 Bauplätze, davon 10 bebaut (Rechtskraft 2019) 

 

In der Begründung des Bebauungsplanes werden diese Informationen ergänzt. Es wurden auch die im 

Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen überprüft. Zum aktuellen Zeitpunkt bestehen auf 

diesen dargestellten Wohnbauflächen kein Zugriff. Von einer Herausnahme dieser Flächen aus dem 

Flächennutzungsplan wird zum aktuellen Zeitpunkt abgesehen. Dies soll erst im Zuge einer Neuaufstellung 

überprüft und umgesetzt werden. 

 

Im Ergebnis kann ausgeführt werden, dass der Markt derzeit über keine Bauflächen verfügt. Private 

Eigentümer sind nicht verkaufsbereit.  

 

Dem Vorschlag der Fachstelle wird gefolgt. Das ISEK wird in der Begründung ergänzt.  

 

Der Markt Dinkelscherben hat sich mit den Vorgaben des Landesentwicklungsprogrammes befasst und die 

Unterlagen entsprechend um die geforderten Inhalte ergänzt. Die erneute Überprüfung der 

Innenentwicklungspotentiale kam zu dem Ergebnis, dass Alternativflächen nicht zur Verfügung stehen. Um 

den bestehenden Wohnraumbedarf zu decken, hält der Markt Dinkelscherben an der bestehenden Planung 

fest.  

 

Stichpunkt Neuaufstellung FNP  

Die Forderung der Fachstelle zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird zu Kenntnis genommen. 

Zum aktuellen Zeitpunkt wird aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes von einer Neuaufstellung des 

Flächennutzungsplanes abgesehen. Es ist aber zukünftig vorgesehen, dass der Flächennutzungsplan in 

naher Zukunft neu aufgestellt werden soll.  

 

Stichpunkt „dichterer Wohnraum“ / demographische Entwicklung  

Das Baugebiet liegt in einem Ortsteil von Dinkelscherben. Der Ortsteil ist vom ländlichen Raum geprägt. 

Der Bebauungsplan soll überwiegend der eigenen Bevölkerung bzw. der heranwachsenden Generation 

dienen. Der Ortsteil eignet sich aufgrund der Entfernung zur überörtlichen öffentlichen Verkehrsanbindung, 

Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte etc. weniger für die Ansiedlung der älteren Generation. Die ältere Generation, 

die im Ortsteil verbleibt, findet meist Unterkunft im Generationshaus.  Die Nachfragen Auswärtiger sind 

geringer und richten sich grundsätzlich nach einer Einzelhausbebauung.   
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Die Unterbringung der älteren Generation im Gemeindegebiet und auch der Unterkunft Alleinstehender 

findet überwiegend im Kernort Dinkelscherben statt. Im Kernort befindet sich das Altenheim und eine 

Wohnanlage „betreutes Wohnen“. Derzeit entsteht in zentraler Lage ein neues Gebäude „altersgerechte 

Wohnungen“. Bei einem weiteren Mehrfamilienhaus zentral gelegen, mit 9 Wohnungen, die altersgerecht 

ausgestattet sind, wurde die Nutzung im Februar 2024 aufgenommen.  Ein neuer Wohnkomplex mit 24 

Wohnungen steht kurz vor der Fertigstellung. Zuletzt noch eine Sanierung mit Neubau von 2 

Wohngebäuden, insgesamt 18 Wohnungen werden voraussichtlich bis spätestens 2025 fertiggestellt sein.  

 

Im westlichen Teil des Bebauungsplanes sind kleinere bedarfsgerechte Bauplätze vorgesehen. Der östliche 

Teil ist zwar mit größeren Grundstücken ausgewiesen, eine nachträgliche Teilung ist jedoch möglich. 

Hintergrund dieser Darstellung ist, dass diese Grundstücke nicht im gemeindlichen Besitz sind.  

 

Durch die lockere Aufteilung bleibt den Eigentümern noch genügend Spielraum, die Flächen nach Ihren 

Bedürfnissen zu nutzen. Bei maximal zulässiger Bebauung sind die Grundstücke auch im Hinblick auf den 

Stellplatzbedarf, der sich aus jeder Wohneinheit ergibt, voll ausgelastet. Eine dichtere Bebauung würde 

auch den bestehenden dörflichen Charakter des Ortsteiles verändern, was der Zielsetzung des 

Bebauungsplanes widersprechen würde, der seine Festsetzungen an der bestehenden Bebauung orientiert. 

 

Von einer Festlegung von dichteren Wohnformen (z.B. Reihenhäuser oder Mehrgeschosswohnungsbau wird 

aus den oben genannten Gründen abgesehen. Der benötigte Bedarf an seniorengerechten Wohnungen wird 

an anderer Stelle im Markt Dinkelscherben Rechnung getragen.  

 

Beschlussvorschlag - Regierung von Schwaben / Regionaler Planungsverband: 

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung zu ändern.  

 

2b 7 7 : 0 B e s c h l u s s : 

 

Der Bau-, Umwelt- und Energieausschuss nimmt die Stellungnahmen der Regierung von Schwaben, sowie 

des Regionalen Planungsverbandes zur Kenntnis und beschließt, die Planung, sowie den Textteil 

entsprechend dem Beschlussvorschlag zu ändern.  

 

- Bischöfliche Finanzkammer, eingegangen: 21.08.2024 

 

 

„Nach Prüfung der Unterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 62 „Im Grund Ettelried“ 

können wir Ihnen mitteilen, dass unsererseits keine Bedenken zur Planung vorgebracht werden.  
 

Rein vorsorglich könnte unseres Erachtens allerdings noch ein Passus bzgl. des Glockengeläutes 

mitaufgenommen werden, da die Kirche St. Katharina nicht weit entfernt vom Plangebiet liegt, der z.B. 

wie folgt lauten könnte:  

Die Emissionen, die von der Kirche ausgehen (überwiegend Glockengeläut) sind von den Bewohnern 

im Umfeld der Kirche zu dulden. 

 
Der kath. Pfründestiftungsverbund St. Ulrich in Augsburg erhält diese Email zur Kenntnisnahme.“ 

 

Würdigung - Bischöfliche Finanzkammer 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Die textlichen Hinweise werden gemäß Vorschlag unter 

Ziffer 10.3, Textliche Hinweise, ergänzt. 

 

Beschlussvorschlag - Bischöfliche Finanzkammer 

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung zu ändern.  
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- Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, eingegangen: 22.08.2024 

 

 
 

Würdigung – WWA Donauwörth, Überflutung durch wild abfließendes Wasser:  

Dem Vorschlag der Fachstelle wird gefolgt. Es wird der Festsetzungsvorschlag zur Freihaltung der 

gekennzeichneten Flächen und Abflussmulden in die textliche Festsetzung Teil E), Ziffer 6, aufgenommen. 

Der Hinweis zur Elementarschadensversicherung wird in die Textlichen Hinweise, Teil F), Ziffer 2.3 

aufgenommen.  

 

Beschlussvorschlag – WWA Donauwörth, Überflutung durch wild abfließendes Wasser:  

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung zu ändern.  

 

Diskussion: Hinsichtlich der Elementarversicherung soll noch das Wort „dringend“ aufgenommen werden.  
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Würdigung – WWA Donauwörth, Altlasten und Bodenschutz:  

Kenntnisnahme.  

 

Die Hinweise zum Umgang mit künstlicher Auffüllung sind bereits in den textlichen Hinweisen enthalten. 

Es werden die Hinweise aus dem Baugrundgutachten und zum vorsorgenden Bodenschutz in den textlichen 

Hinweisen, Teil F), Ziffer 12, ergänzt.  

 

Beschlussvorschlag– WWA Donauwörth, Altlasten und Bodenschutz: 

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung zu ändern.  
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Würdigung - WWA Donauwörth, Abwasserentsorgung:  

Die Hinweise zu häuslichem Schmutzwasser werden zur Kenntnis genommen. Im Vorfeld wurden eine 

Außengebietsbetrachtung sowie eine Kanalnetzberechnung durchgeführt. Dabei wurde unter anderem 

überprüft, ob die betroffene Mischwasserentlastung (RÜ Ettelried) ausreichend dimensioniert ist.  

 

Im Ergebnis hat sich das Volumen des Regenrückhaltebeckens ergeben und auch die Leistungsfähigkeit des 

Mischwasserkanals. Die Detailplanung bzw. die Dimensionierung wird im Rahmen der 

Erschließungsplanung durchgeführt. Das Wasserwirtschaftsamt wird im Zuge der Erschließungsplanung 

erneut beteiligt.  

 

Der Festsetzungsvorschlag wird in Teil E), Textliche Festsetzung, Ziffer 5 aufgenommen.  

 

Der Hinweis, dass der Drosselabfluss des RRHBs nach Möglichkeit direkt in ein Gewässer einzuleiten ist, 

wurde überprüft. Eine Einleitung direkt in ein Gewässer ist aufgrund der natürlichen Gegebenheiten nicht 

möglich. Bestehende Gewässer liegen zu weit entfernt. Die Einleitung in ein Gewässer würde 

unverhältnismäßig hohe Kosten und Eingriffe in den Boden bedeuten. Aus diesem Grund wird dem 

Vorschlag der Fachstelle nicht gefolgt. 

 

Beschlussvorschlag - WWA Donauwörth, Abwasserentsorgung. 

Der Bebauungsplan wird um den Festsetzungsvorschlag zu Stellplätzen, Zufahrten und Zugänge ergänzt.  

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung zu ändern.  

 

 
 

Würdigung - Zusammenfassung:  
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Kenntnisnahme. Da die obigen Ausführungen berücksichtigt werden, kann von einem Einverständnis mit 

dem vorliegenden Bebauungsplan ausgegangen werden.  

 

Beschlussvorschlag - Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung zu ändern.  

 

- Bezirksheimatpflege, eingegangen 29.08.2024 

 

 
 



 

13 
 

 
 

Würdigung – Bezirksheimatpfleger – Ortsrandeingrünung/ Entwicklung Grünzäsur 

Eine Ortsrandeingrünung im Westen ist vorgesehen, die den neuen Ortsrand definieren und damit einen 

neuen Übergang in die Landschaft bilden wird. Aufgrund der erforderlichen Entwässerungseinrichtungen 

im Norden ist eine Eingrünung nur begrenzt möglich. Dennoch sollen die Flächen so weit begrünt werden, 

dass eine Entwässerung des Baugebietes weiterhin sichergestellt ist.  

 

Der Vorschlag zur Entwicklung einer Grünzäsur zwischen den Siedlungsformen (und damit Erhalts bzw. der 

Neupflanzung der bestehenden Heckenpflanzung) auf den Fl.-Nrn. 503/1, 503 und 502, Gemarkung 

Ettelried, wurde überprüft. Die Überprüfung kam zu folgendem Ergebnis: 

 

Abwägungsvorschlag 1 (Planzeichnung Variante I):  

Dem Vorschlag zum Erhalt der mittigen Heckenpflanzung auf den Fl.-Nrn. 503/1, 503 und 502, Gemarkung 

Ettelried, wird nicht gefolgt. Es handelt sich um einen sehr hoch gewachsenen, alten Fichtenbestand. Um 

eine Gefahr von Baumwurf auf die Baugrundstücke zu vermeiden, muss dieser „alte“ Bestand gerodet 

werden. Eine Neupflanzung und die Ausweisung als öffentliche Grünfläche scheint ebenfalls nicht 

zielführend. Die Baugrundstücke würden sich dadurch verkleinern. Wesentlicher Punkt ist jedoch, dass es 

sich um private Flächen handelt, die weiterhin private Flächen bleiben, weil derzeit keine 

Verkaufsbereitschaft vorliegt. Die Herstellung der öffentlichen Grünfläche könnte somit nicht 

gewährleistet werden. Eine Durchgrünung des Baugebietes wird durch die entsprechenden textlichen 

Festsetzungen sichergestellt, die auch den Erhalt von bestehenden Bäumen und Hecken begünstigt. An der 

bisherigen Planung wird daher festgehalten.  
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Abwägungsvorschlag 2 (Planzeichnung Variante II): Dem Vorschlag zum Erhalt der Hecken wird gefolgt. Es 

werden Maßnahmen festgesetzt, mit denen die bestehenden Hecken zu erhalten und auf der gesamten 

Länge zu einer ortstypischen Heckenreihe mit Laubgehölzen zu entwickeln ist.  

 

Beschlussvorschlag – Bezirksheimatpfleger - Ortsrandeingrünung / Entwicklung Grünzäsur: 

Der Bebauungsplan wird gemäß Abwägungsvorschlag 1 nicht geändert. 

 

Diskussion: Über diesen Punkt kann nicht abgestimmt werden, weil hierzu noch Klärungsbedarf hinsichtlich 

tatsächlicher Lage der Hecke (privat oder öffentlich) besteht. Das Planungsbüro Steinbacher-Consult wird 

hierzu noch aufklärende und verbindliche Aussagen treffen.  

 

Würdigung – Bezirksheimatpfleger – Baugestaltung: 

Der Markt Dinkelscherben nimmt die Anregungen des Bezirksheimatpfleger zur Baugestaltung zur 

Kenntnis.  

 

Abwägungsvorschlag 1: Der Empfehlung des Bezirksheimatpflegers zur Konkretisierung der Gestaltung 

wird gefolgt. Es werden die Dachformen Satteldach und Pultdach festgesetzt. Die anderen Dachformen 

werden gestrichen.  

  

Abwägungsvorschlag 2: 

Der Empfehlung der Festsetzung zur Baugestaltung (Dachform / Firstrichtung) wird nicht gefolgt.  Für die 

Dachformen Walmdach, Zeltdach und Satteldach hat der Markt Dinkelscherben sich explizit 

ausgesprochen, um den künftigen Bauherrn genügend Freiraum zu lassen. Zudem steht die Festsetzung 

nur Satteldach und Vorgabe einer Firstrichtung oft der Errichtung von energieeffizienten Gebäuden 

entgegen. Auch Fertighäuser sind oftmals anders konzipiert. Eine Umplanung generiert nicht unerhebliche 

Mehrkosten für die Bauherren. Daher gilt es für den Bebauungsplan, sowohl die vorhandene, ortstypische 

Bebauung aufzunehmen, aber auch in den Einklang mit energetischen und wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten zu bringen. Aus den genannten Gründen hält der Markt Dinkelscherben an den 

Dachformen Satteldach, Walmdach und Zeltdach fest.  
 

Beschlussvorschlag – Bezirksheimatpfleger - Baugestaltung 

Der Bebauungsplan wird gemäß Abwägungsvorschlag 1 geändert. 

 

Diskussion: hierzu herrscht überwiegend die Meinung, dass dem Abwägungsvorschlag 2 gefolgt wird.  

 

2c 7 7 : 0 B e s c h l u s s : 

 

Der Bau-, Umwelt- und Energieausschuss nimmt die Stellungnahmen 

Bischöfliche Finanzkammer, Wasserwirtschaftsamt Donauwörth zur Kenntnis und beschließt, die Planung, 

sowie den Textteil entsprechend den jeweiligen Beschlussvorschlägen zu ändern.  

Der Beschluss zur Stellungnahme des Bezirksheimatpflegers wird vertagt. 
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- LRA Augsburg – Bauleitplanung, eingegangen: 02.09.2024 

 

 

 
 

Würdigung – LRA Augsburg, § 215 a BauGB – fehlender Umweltbericht 

Auf Grund des neu installierten § 215a BauGB ergeben sich offensichtlich unterschiedliche 

Rechtsauffassungen. Das LRA hält an seiner bisherigen Meinung fest, dass im vorliegenden Verfahren ein 

Umweltbericht zu erstellen ist. Der Markt hat hierzu juristische Beratung bei der Kanzlei hgrs eingeholt. 

Mit schriftlich vorliegender Stellungnahme vom 08.07.2024 wurde klar begründet, dass ein Umweltbericht 

nicht erforderlich ist. Die Erstellung eines Umweltberichtes würde für die Gemeinde Zusatzkosten und 

einen zeitlichen Mehraufwand bedeuten. Im Hinblick darauf, dass die Rechtskraft für das vereinfachte 

Verfahren, bis spätestens 31.12.2024 erreicht werden muss, wird die Erstellung eines Umweltberichtes 

kritisch gesehen.  

 

Abwägungsvorschlag 1:  

Es wird auf die juristische Stellungnahme der Kanzlei hgrs vom 08.07.2024 verwiesen. In dieser 

Stellungnahme wird klar erläutert, dass im vorliegenden Fall vom Erfordernis eines Umweltberichtes nicht 

auszugehen ist. Sofern der Markt entscheidet, vom Erstellen des Umweltberichtes aufgrund der 

Ausführungen der Kanzlei zu verzichten, wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass das LRA rechtliche 

Schritte gegen die Entscheidung einleiten kann.  

 

Von der Erstellung eines Umweltberichtes wird abgesehen; es wird auf Stellungnahme der Kanzlei hgrs 

verwiesen.  

 

Abwägungsvorschlag 2:  

Dem Vorschlag der Fachstelle wird gefolgt. Es wird ein Umweltbericht erstellt und dem Bebauungsplan 

beigefügt.  

Beschlussvorschlag – LRA Augsburg, § 215 a BauGB – fehlender Umweltbericht:  
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Ein Umweltbericht wird entsprechend dem Abwägungsvorschlag 1 nicht erstellt.  

 

 
 

Würdigung – LRA Augsburg, Kreisbaumeister 

Die städtebaulichen bzw. gestalterischen Bedenken des Kreisbaumeisters werden zur Kenntnis genommen. 

Die Ausweitung des Baugebietes nach Westen ist dem Tatbestand geschuldet, dass die östlichen 

Grundstücke im privaten Besitz sind und eine Verkaufsbereitschaft derzeit nicht besteht. Somit stehen 

diese Grundstücke trotz Bebauungsplan dem öffentlichen Markt nicht zur Verfügung. In Abwägung aller 

relevanten Themen wurden die überbaubaren Grundstücksflächen so gewählt; Alternativen haben sich 

nicht ergeben. Zu den gestalterischen Festsetzungen wurde bereits in der Abwägung 

„Bezirksheimatpfleger“ Stellung genommen.  

 

Abwägungsvorschlag 1 

Der Empfehlung wird gefolgt. Es werden die Dachformen Pultdach und Satteldach festgesetzt. Die anderen 

Dachformen werden gestrichen.  

 

Abwägungsvorschlag 2 

Der Empfehlung der Festsetzung zur Baugestaltung (Dachform / Firstrichtung) wird nicht gefolgt.  Für die 

Dachformen Walmdach, Zeltdach und Satteldach hat der Markt Dinkelscherben sich explizit 

ausgesprochen, um den künftigen Bauherrn genügend Freiraum zu lassen. Zudem steht die Festsetzung 

nur Satteldach und Vorgabe einer Firstrichtung oft der Errichtung von energieeffizienten Gebäuden 

entgegen. Auch Fertighäuser sind oftmals anders konzipiert. Eine Umplanung generiert nicht unerhebliche 

Mehrkosten für den Bauherrn. Daher gilt es für den Bebauungsplan, sowohl die vorhandene, ortstypische 

Bebauung aufzunehmen, aber auch in den Einklang mit energetischen und wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten zu bringen. Aus den genannten Gründen hält der Markt Dinkelscherben an den 

Dachformen Satteldach, Walmdach und Zeltdach fest.  

 

Diskussion: bereits zur Abwägung „Bezirksheimatpfleger“ spricht man sich eindeutig für den 

Abwägungsvorschlag 2 aus.  

 

Beschlussvorschlag – LRA Augsburg, Kreisbaumeister:  

Der Bebauungsplan ist entsprechend dem Abwägungsvorschlag 2 zu ändern.  

 



 

17 
 

 
 

Würdigung – LRA Augsburg, Baurechtliche Anmerkungen 

Der Markt Dinkelscherben nimmt die Anregungen der Fachstelle zur Kenntnis. Die Anregungen werden wir 

folgt gewürdigt:  

- Dem Vorschlag der Fachstelle zur Entnahme des Art. 6 wird gefolgt. Es wird Art. 6 aus der Präambel 

gestrichen.  

- Dem Vorschlag der Fachstelle zur Streichung des Hinweises zu Garagen und Stellplätzen in der 

Planzeichnung wird gefolgt.  

- Dem Vorschlag der Fachstelle wird gefolgt.  Satz 1 Ziffer 5 in den textlichen Festsetzungen und 

der Text in Ziffer 7.1 zu Grenzabständen wird gestrichen. 

- Die Ziffer 10.1 textliche Festsetzung wird konkretisiert: Die Festsetzung zur Dachneigung gilt für 

Hauptgebäude. Die Festsetzung der Dachneigung von mind. 15 ° gilt für Satteldach und 

Quergiebel. Bei Pultdächern gilt eine Dachneigung von mind. 10°. Für Gauben wird keine 

verbindliche Dachneigung aufgenommen.  

- Die Ziffer 10.7 wird mit 1,00 m Höhe entsprechend konkretisiert. „Darüberhinaus“ wird ergänzt. 

- Die Begründung wird hinsichtlich des genannten § 13 b BauGB überarbeitet. 

 

Beschlussvorschlag – LRA Augsburg, Baurechtliche Anmerkungen  

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung zu ändern.  

 

Diskussion: In Ziffer 10.1 findet keine Festsetzung hinsichtlich Pultdächer statt, da diese gemäß Beschluss 

nicht zulässig sind.  

Es wird zusätzlich die Festsetzung von 2 Stellplätzen pro Wohneinheit aufgenommen werden. Dadurch soll 

auch künftig sichergestellt werden, dass genügend Stellplätze auf privatem Grund zur Verfügung stehen. 

Der ländliche Raum erfordert oft weite Strecken zur Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, 

Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten etc. Um diese Bedürfnisse zu decken, ist in den meisten Fällen ein Fahrzeug 

nicht ausreichend.  
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Im Rahmen dieser Diskussion wird zusätzlich festgelegt, dass aus der aktuellen Planung die Bäume im 

Straßenbereich zu entfernen sind. Ebenso ist auch die Festsetzung „V“ für verkehrsberuhigte Straße zu 

entfernen. Dieses Thema wird im Detail im Rahmen der Erschließungsplanung bearbeitet.  

 

 

 
 

Würdigung – LRA Augsburg, Fachbereich Wasserrecht  

Kenntnisnahme. 

 

Beschlussvorschlag – LRA Augsburg, Fachbereich Wasserrecht  

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung nicht zu ändern.  
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Würdigung – LRA Augsburg, Naturschutz 

 

Eingrünung:  

Dem Vorschlag der Fachstelle wird gefolgt. Im Bereich der westlichen Ortsrandeingrünung wird in Ziffer 

7.2, Textliche Festsetzung, festgesetzt, dass die Bepflanzungen bereits im Zuge der 

Erschließungsmaßnahmen umzusetzen und mit einem Wildschutzzaun zu versehen. Die Höhenvorgabe mit 

4,00 m wird gestrichen und es wird ein dreireihiger Pflanzstreifen auf 90 v. Hundert der Länge festgesetzt. 

Die Artenliste wird nach dem Vorschlag der Fachstelle abgeändert.  

 

Da die nördliche Fläche dem Belang der Entwässerung dient, kann eine Begrünung nur in einem mit den 

wasserrechtlichen Belangen übereinstimmendem Umfang stattfinden. Dem Vorschlag der Fachstelle zur 

Ergänzung von Festsetzungen mit Gehölzpflanzungen wird daher nicht gefolgt.  

 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Die Hinweise zur ökologischen Verzinsung werden zur Kenntnis genommen. Die Lage und die Größe der 

Ausgleichsflächen wurden in der Planzeichnung Teil A) sowie in der textlichen Festsetzung, Ziffer 8.1 

ergänzt.  

 

Abwägungsvorschlag 1:  

Die Hinweise zu rodenden Hecken (Fl.-Nrn. 503/1, 503 und 502, Gemarkung Ettelried) werden zur Kenntnis 

genommen. Die erforderlichen Angaben (Artenliste, Pflanzqualität, Reihung, etc) werden in der 

Planzeichnung Teil A) sowie in der textlichen Festsetzung, Ziffer 8.2 ergänzt. 

 

Abwägungsvorschlag 2:  

Der Markt Dinkelscherben möchte die bestehende Hecke auf den Fl.-Nrn. 503/1, 503 und 502, Gemarkung 

Ettelried, erhalten. Es werden Maßnahmen festgesetzt, mit denen die bestehenden Hecken zu erhalten und 

auf der gesamten Länge zu einer ortstypischen Heckenreihe mit Laubgehölzen zu entwickeln ist. Der 

externe Ausgleich für die Hecken ist damit nicht mehr notwendig und wird aus den Unterlagen gestrichen.  

 

Beschlussvorschlag – LRA Augsburg, Naturschutz 

Hinsichtlich der zu rodenden Hecke wird die Planung entsprechend dem Abwägungsvorschlag 1 geändert. 

Im Übrigen wird der Bebauungsplan entsprechend der Würdigung geändert.  

 

Diskussion: Über diesen Punkt kann nicht abgestimmt werden, weil hierzu noch Klärungsbedarf hinsichtlich 

tatsächlicher Lage der Hecke (privat oder öffentlich) besteht. Das Planungsbüro Steinbacher-Consult wird 

hierzu noch aufklärende und verbindliche Aussagen treffen.  
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Würdigung – LRA Augsburg, Immissionsschutz  

Die Hinweise werden in Bezug auf den Immissionsschutz ergänzt: es wird auf die Verwendung des 

Leitfadens „LAI-Leitfaden“ verwiesen (Textliche Hinweise Teil F) , Ziffer 10.1). 

 

Beschlussvorschlag - LRA Augsburg, Immissionsschutz  

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung zu ändern.  

 

 
 

Würdigung – LRA Augsburg, Erschließungsbeitragsrecht 

Das Grundstück Flur-Nr. 503/3, von-Schnurbein-Str. 2a ist nach aktueller Planung zum 

Erschließungsbeitrag heranzuziehen. Die Hausnummer 2a hat aber bereits eine funktionierende Zufahrt 

von der von-Schnurbein-Str. her und erhält daher durch die neue Erschließungsanlage keinen faktischen 

Vorteil.  

 

Abwägungsvorschlag 1:  

Der Eigentümer wird unabhängig der Vorteilsbetrachtung zum Beitrag herangezogen. 

 

Abwägungsvorschlag 2:  

Der Markt Dinkelscherben beschließt, den Beitrag für Erschließungsbeitrag Straße für die Flur-Nr. 503/3 

zu bezahlen. Der Beitrag für das Grundstück Flur-Nr. 503/3 (außerhalb des Geltungsbereiches) wird durch 

den Markt Dinkelscherben bezahlt; der Eigentümer der Flur-Nr. 503/3 wird entsprechend von der 

Beitragsschuld befreit.   

 

Dem Vorschlag der Fachstelle wird gefolgt. Der aktuelle Feld- und Waldweg wird den Bauparzellen 13 bis 

19 anteilig zugegeben. In der Planzeichnung Teil A wird das Planzeichen „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ 

in diesem Bereich gestrichen. 
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Beschlussvorschlag - LRA Augsburg, Erschließungsbeitragsrecht 

Hinsichtlich der Beitragsschuld wird beschlossen, dass der Markt Dinkelscherben den auf Grund des 

Bebauungsplanes zu erhebenden Erschließungsbeitrag für das Grundstück FlNr. 503/3 bezahlt.  

 

Diskussion: Die Hinsichtlich der Erhebung von Erschließungsbeiträgen wird die Stellungnahme zur Kenntnis 

genommen und bei Festlegung des Beitrages berücksichtigt. Ein Beschluss hierzu wird heute nicht gefasst.  

 

Im Übrigen ist der Bebauungsplan entsprechend der fachlichen Würdigung zu ändern.  

 

 
 

Würdigung – LRA Augsburg, Brandschutz 

Die Hinweise der Fachstelle werden zur Kenntnis genommen. Gemäß Muster-Richtlinien über Flächen für 

die Feuerwehr (Fassung Februar 2007), Ziffer 3, werden die Außenradien und Mindestbreiten der Kurven 

eingehalten. Die Einhaltung der Anleiterstellen sind im Zuge des Bauantrages zu prüfen. Eine Änderung 

des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich.  

 

Beschlussvorschlag - LRA Augsburg, Brandschutz 

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung nicht zu ändern.  

 

 
 

Würdigung – LRA Augsburg, Abfallwirtschaft 

Kenntnisnahme. Der zuständige Entsorger wird in den Unterlagen angepasst.  

 

Beschlussvorschlag – LRA Augsburg, Abfallwirtschaft 

Der Bebauungsplan ist entsprechend der fachlichen Würdigung zu ändern.  

 

2d 7 7 : 0 B e s c h l u s s : 

 

Der Bau-, Umwelt- und Energieausschuss nimmt die Stellungnahmen des Landratsamtes  

Augsburg zur Kenntnis und beschließt, die Planung, sowie den Textteil entsprechend den  

jeweiligen Abwägungen bzw. Beschlussvorschlägen zu ändern. Ausgenommen hiervon sind die  

Beschlussvorschläge zur Rodung der Hecken und Erhebung Beitragsrecht, vgl. „Diskussion“. 

Zudem wird beschlossen, zwei Stellplätze pro Wohneinheit festzusetzen.  

Die in der aktuellen Planung dargestellten Bäume im Straßenbereich werden herausgenommen,  

ebenso die Bezeichnung „V“.  

 

 

IV. Folgende Stellungnahmen gingen von Seiten der Öffentlichkeit ein: 

- Keine  
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V. Beschlussempfehlung von Seiten der Verwaltung zur Änderung der Planung außerhalb der 

Abwägung: 

 

- Festsetzung einer verbindlichen Firstrichtung: 

Im Hinblick auf die Ortsgestaltung ist zu entscheiden, ob der Bauausschuss eine verbindliche 

Firstrichtung festsetzen möchte.  

 

Beschlussvorschlag 1 zur Festsetzung verbindlicher Firstrichtung:  

Es wird eine verbindliche Firstrichtung gemäß Planzeichnung, Entwurf 08.10.2024 festgesetzt.  

 

Beschlussvorschlag 2 zur Festsetzung einer verbindlichen Firstrichtung:  

Die Festsetzung einer verbindlichen Firstrichtung wird nicht in der Planung aufgenommen.  

 

2e 7 7 : 0 B e s c h l u s s : 

 

Der Bau-, Umwelt- und Energieausschuss beschließt, keine verbindliche Festsetzung zur Firstrichtung 

aufzunehmen. (Beschlussvorschlag 2) 

 

- Festlegung zu Höhenfestsetzung 

 

Beschlussvorschlag 1 zur Höhenfestsetzung (Höhenkote): 

Der Bau- Umwelt- und Energieausschuss beschließt die Höhenfestsetzung anhand in der Planzeichnung 

definierten Höhenkoten festzulegen.  

 

Beschlussvorschlag 2 zur Höhenfestsetzung (natürliches Gelände): 

Der Bau- Umwelt- und Energieausschuss beschließt die Höhenfestsetzung anhand des natürlichen 

Geländes (das natürliche Gelände ist der Durchschnitt der Geländehöhe an den vier Ecken des 

Hauptbaukörpers) festzulegen  

 

2f 7 7 : 0 B e s c h l u s s : 

 

Der Bau- Umwelt- und Energieausschuss beschließt, gemäß Beschlussvorschlag 1 die Höhenfestsetzung 

aufzunehmen. 

 

Diskussion: Auf Grund der offenen Thematik bezüglich der zu rodenden Hecke ist eine erneute 

Entscheidung im Gremium erforderlich – ein Billigungsbeschluss kann erst nach Vorlage einer 

Entwurfsfassung zur Auslegung gefasst werden. 

 

2g  kein B e s c h l u s s  

 

Der Bau-, Umwelt- und Energieausschuss billigt, unter Berücksichtigung der vorab gefassten Beschlüsse, 

den Entwurf zum Bebauungsplan-Nr. 62 „Im Grund – Ettelried“, Fassung 08.10.2024.  

 

 
Die Richtigkeit der Abschrift wird bestätigt 

Dinkelscherben, 16.10.2024 

 

 

 

Ramona Drexel 

 

Drexel Ramona
BAStellungnahme


